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Richtlinien zur Gewichtung der Zuschlagskriterien  

Sollen bei der Angebotswertung mehrere Zuschlagskriterien berücksichtigt werden, ist 
der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe die Anlage V 227.V-I F 
(Gewichtung der Zuschlagskriterien) beizufügen. Darin sind immer die Kriterien Preis 
und mindestens ein weiteres Kriterium anzugeben. Nur bei Fachlosvergaben mit hohem 
Anspruch an die bauliche Gestaltung (z. B. Brückenbau, LSW) darf Gestaltung als 
zweites oder weiteres Kriterium vorgesehen werden. 

Die Wichtung der Kriterien ist individuell und i.d.R. unter Beachtung folgender Spannen 
festzulegen: 

• Preis:    70 bis 90 %, 

• Weitere Zuschlagskriterien: 10 bis 30 %. 

Die Festlegung sollte in 5 % - Schritten erfolgen. Wichtungen für ein Kriterium neben 
dem Preis dürfen einen Wert von 10 % nicht unterschreiten. Die Summe der %-Werte 
muss 100 % ergeben. 

Wird von den o. g. Kriterien und Spannen abgewichen, sind die Festlegungen im 
Vergabevermerk zu begründen. Um eine Wertung vornehmen zu können, sind zu den 
Kriterien die mit der Angebotsabgabe vorzulegenden Unterlagen durch Ankreuzen und 
Ausfüllen des Felds unter Nr. 3.1 der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur 
Angebotsabgabe V 211 F, V 2111 F, V 211EU F oder V 2111EU F zwingend zu 
verlangen. Die Festlegung der Kriterien und eine von den Vorgaben im Vordruck 
abweichende Punktebewertung sind im Vergabevermerk zu begründen. 

Die mit Angebotsabgabe einzureichenden Unterlagen dürfen nicht nachverlangt werden 
und führen bei Nichtvorlage zum Angebotsausschluss. 

Aufgrund der Anforderung, dass der öffentliche Auftraggeber den von ihm angewandten 
Bewertungs-maßstab eindeutig, klar und transparent in den Vergabeunterlagen 
aufzuführen hat (s. a. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 21.10.2015 – VII-Verg 28/14) 
sind im Vordruck V 227.V-I F (Gewichtung der Zuschlagskriterien) entsprechende 
Angaben aufzuführen. Dabei ist nachvollziehbar anzugeben, welchen Erfüllungsgrad 
(Zielerreichungsgrad) die Angebote bei den einzelnen Kriterien aufweisen müssen, um 
mit den festgelegten Punktwerten bewertet zu werden. 
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